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Allgemeine Baugenossenschaft ZUrich
Gertrudstrasse 103
8055 Zürich
Telefon 01/461 0855 DIE

BERICHTET

Reparaturaufträge

Wenn in Ihrer Wohnung irgend etwas
defekt ist, dann sollten Sie eine
Reparaturkarte ausfüllen und diese in den dafür
vorgesehenen Kasten werfen oder auch
Ihrem Kolonieverwalter direkt übergeben.

Wenn der Verwalter nicht in der Lage

ist, die Sache selbst in Ordnung zu
bringen, so wird er die Karte an die
ABZ-Verwaltung weiterleiten, und wir
weiden das Nötige veranlassen. Je nach
den Umständen wird also ein Repara-
teur unseres Regiebetriebs vorbeikommen,

vielleicht aber auch ein Servicemann

der Firma, welche zum Beispiel
den Kühlschrank oder den Herd geliefert

hat.

Wir bitten alle unsere Genossenschafterinnen

und Genossenschafter, diesen
Weg einzuhalten. Direkte Anrufe in die
Verwaltung sollten nur in Notfällen
erfolgen, zum Beispiel wenn eine Wasserleitung

geplatzt oder ein Brand
ausgebrochen ist. Kein Notfall ist es aber,
wenn eine von drei Kochplatten nicht
mehr funktioniert, der Kuchen im Backofen

nicht überall gleichmässig braun
wird oder im Kühlschrank eine dicke
Eisschicht entsteht. Solche Dinge können

auf dem üblichen Wege in Ordnung
gebracht werden, denn es entsteht kein
Schaden und kein ernsthafter Nachteil,
wenn dies einige Tage dauert.

Was wir unter keinen Umständen
akzeptieren können, ist das Erteilen von
Aufträgen direkt an die Hersteller von
Einrichtungen oder Geräten, womöglich
gar noch an Wochenenden und mit der
Behauptung «im Auftrag der ABZ».
Wenn wir für derartige Aufträge
Rechnungen erhalten, so werden wir diese in
Zukunft konsequent an die betreffenden
Lieferfirmen zurücksenden mit dem
Ersuchen, denjenigen zu belasten, der den
Auftrag tatsächlich erteilt hat. Und wir
werden dem betreffenden Mieter die
von ihm verursachten Kosten auch nicht
zurückerstatten, nicht einmal teilweise.

Das mag hart tönen und ist auch so
gemeint. Dieses Vorgehen liegt aber im
Interesse der Gesamtheit unserer
Genossenschafter, und wir hoffen deshalb,
dass auch alle Verständnis dafür
aufbringen.

Generalversammlung

Die diesjährige ordentliche
Generalversammlung der ABZ findet
am

Montag, 30. Mai, 19.30 Uhr

im Theatersaal des Volkshauses
an der Stauffacherstrasse 60 in
Zürich statt (Tram 8 oder Bus 32
bis Helvetiaplatz).

Der Vorstand würde sich über
eine grosse Beteiligung freuen. Er
bittet die Genossenschafterinnen
und Genossenschafter, schon
etwas vor 19.30 Uhr zu erscheinen,
damit die Versammlung trotz der
notwendigen Türkontrolle rechtzeitig

beginnen kann. Bei der
Türkontrolle muss die Mitgliedskarte
vorgewiesen werden. Gemäss
Statuten ist die Vertretung durch ein
im gleichen Haushalt lebendes
volljähriges Familienmitglied,
einen anderen Genossenschafter
oder eine andere Genossenschafterin

zulässig, jedoch kann jedes
Genossenschaftsmitglied nur ein
anderes Mitglied vertreten (das
heisst niemand kann mehr als
zwei Stimmen abgeben).

Basteln kann
sehr gefährlich sein

Wenn Kolonieverwalter oder Mitarbeiter

unseres Regiebetriebs in einer
Wohnung irgend etwas in Ordnung bringen

müssen, stossen sie manchmal auf
Ergänzungen der Elektroinstallation,
welche der betreffende Mieter
offensichtlich selbst vorgenommen hat. Das
Anbringen oder Erweitern elektrischer
Installationen für die bei uns übliche
Spannung von 220 V ist aber von Gesetzes

wegen nur konzessionierten
Fachleuten gestattet. Dies hat auch seinen guten

Grund, denn unfachmännisch
vorgenommene Installationen sind lebensgefährlich!

Natürlich ist es unlogisch, dass man
trotzdem in Haushaltgeschäften,
Warenhäusern usw. alles erdenkliche Material
kaufen kann wie zum Beispiel
Installationskabel, Abzweigdosen, Schalter und
Steckdosen für Auf- oder Unterputzmontage

usw. Wir bitten Sie aber in
Ihrem eigenen Interesse, von dieser
Möglichkeit keinen Gebrauch zu machen,
denn wir haben schon Sachen vorgefunden,

bei denen es ein reiner Glücksfall
war, dass nichts Ernsthaftes passiert ist.
In einer Wohnung zum Beispiel hatten
falsch angeschlossene Drähte in einer
Küchensteckdose zur Folge, dass dort
eingesteckte Geräte mit Sicherheitserdung

auf ihrer Oberfläche Spannung
aufwiesen. Hätte hier eine Hausfrau
zum Beispiel mit der einen Hand einen
eingesteckten Wasserkocher gehalten
und mit der anderen den Wasserhahn
ergriffen, um ihn etwas aufzufüllen, dann
wäre sie mit grosser Wahrscheinlichkeit
sofort tot gewesen.

Wenn Sie glauben, dass Ihre
Elektroinstallation erweitert werden sollte,
dann kontaktieren Sie doch bitte die
Verwaltung. Wir sind durchaus flexibel,
sorgen aber dafür, dass die Installation
fachmännisch erfolgt. Natürlich wird
das etwas mehr kosten als das «do it
yourself», aber soviel sollte Ihnen doch
Ihre eigene Sicherheit wert sein.

Nochmals: Klebefolien

In unserem letzten Informationsblatt
haben wir Ihnen empfohlen, für Tablare
oder Schubladenböden keine Klebefolien

zu verwenden, weil die Leimschicht
mit der Zeit den Träger angreifen oder
sich so mit ihm verbinden kann, dass
eine Entfernung ohne Beschädigung
nicht mehr möglich ist. Eine Genossenschafterin

hat uns nun einen Tip gegeben,

den wir gerne weiterleiten. Sie
verwendet dünne Nadelfilzplatten, wie sie
in Teppichgeschäften, aber auch in
Warenhäusern erhältlich sind. Diese Platten
werden zurechtgeschnitten und ohne
Kleben einfach verlegt. Sie halten viel
länger als Schrankpapier und sind erst
noch imstande, geringe Mengen
Feuchtigkeit, die vielleicht noch am Geschirr
haften, aufzusaugen.
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